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Erkenntniskritik und Positivismus 
in der Auslegung des Meineidstatbestandes* 

Von Recktsreferendar Feter Radura, Fakultätsassistent in Erlangen 

I. 

Der Beschluß des Großen Strafsenats des Bundesgerichtshofes BGHSt r . 8, 3 0 1 1 

ist der Endpunkt der Säkularisierung des Meineidstatbestandes. Aus einem 
Sakraldelikt, das die frevelhafte Anrufung der Gottheit bestrafte, wurde eine 
Schutzvorschrift für die ungestörte Rechtsfindung. Dar in äußert sich eine A b 
lösung des naturrechtlichen, im Irrationalen verhafteten Denkens durch eine posi
tivistische Grundhaltung, welche die Berücksichtigung einer überpositiven, 
der rationalen Auflösung unzulänglichen Wertsphäre bei der Gesetzes
auslösung ablehnt und den sittlichen streng vom normativen Wert scheidet. Schon 
die Einfügung des % 153 in das S tGB durch die StrafangleichungsVO vom 29. 5. 
1943 zunächst als § 156 a ließ den Schutz der Rechtspflege i n den Vordergrund 
treten. D ie sich anbietende Koppelung des § 153 und des % 154 als »Aussage
delikte« in der strafrechtlichen Dogmatik, welche auch in § 154 die falsche Aus
sage zum systematischen Ausgangspunkt nahm, nicht aber den Schwur und des
sen religiöses Moment, fand bis zu dem zitierten Beschluß des Großen Straf
senats keinen Niederschlag in der höchstrichterlichen Rechtssprechung: Der Me in 
eid wurde als delictum sui generis 2 betrachtet und damit der qualitative Unter
schied zur Falschaussage des § 153 aufrechterhalten. Erst jetzt ist der E i d als 
solcher, losgelöst von der Aussage, die er deckt, seines strafbegründeten Charak
ters beraubt und zu einem bloßen Qualifizierungsgrund geworden. 

Auch bei dem anderen Problemkreis im Rahmen des § 154 StGB, der Frage 
des Eidesgegenstandes, kommt die gekennzeichnete Tendenz zum Ausdruck, 
einen im Irrationalen verwurzelten Strafgrund durch ein rationales Moment ab
zulösen. Allerdings ist sie hier nicht so eindeutig nachweisbar, sondern durch den 
herkömmlichen Theoriengegensatz zwischen objektiver und subjektiver Theorie 
und durch die Einbeziehung erkermtnistheoretischer Überlegungen in diesen 
Streit zunächst überdeckt. Es w i r d sich jedoch zeigen, daß eine Analyse des E r 
kenntnisvorganges die Entscheidung der Frage nicht fördert, ob Gegenstand des 
Eides stets ein Wissen oder außer diesem in bestimmten Fällen auch die Wirk
lichkeit ist. Vielmehr ist auch dieses Problem nur auf dem Boden des Rechtsgutes 
des § 154 zu lösen. Daher muß, bevor die Auflösung des sakralen Charakters des 
Schwures zur Darstellung gelangen kann, auf den Gegenstand des Eides einge
gangen werden, wobei in einem kurzen Exkurs auch die Konsequenzen der Ände
rung des § 807 Z P O 3 für die Auslegung des Tatbestandsmerkmals »falsch« des 
§ 154 StGB erörtert werden sollen. 

* Der Aufsatz von Gallas: »Zum Begriff der >Falschheit< der eidlichen und uneidlichen 
Aussage« in G A 1957, 315 ff. konnte nicht mehr berücksichtigt werden. Indessen ist 
dort auf eine Auseinandersetzung mit dem erkenntnistheoretischen Problem, die hier 
vor allem beabsichtigt ist, verzichtet worden. 

1 Dazu eine Anm. von Jagusch in L M zu § 154 Nr. 40. 
2 Zu diesem Begriff vgl. Schneider in NJW 56, 702 und eine Entgegnung von Hille

brand in NJW 56, 1268. 
3 Durch das Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung vom 

20. 8. 1953. 
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I L 

1. E i n E i d ist nicht deshalb ein Meineid, wei l die beschworene Aussage über
haupt unrichtige Angaben enthält; vielmehr müssen diejenigen Teile der Aussage 
unrichtig sein, die von der Eidespflicht des Schwörenden umfaßt s i n d 4 . Der U m 
fang der Eidespflicht führt somit zu einer ersten Einengung der Auslegung. 

Für den Sonderfall des Offenbarungseides ist der Umfang der Eidespflicht in 
§ 807 Z P O umrissen, und eine Interpretation dieser Bestimmung muß dement
sprechend der Anwendung des § 154 S tGB vorausgehen. Durch die angegebene 
Gesetzesänderung ist der Umfang der Offenbarungspflicht erweitert worden, 
jedoch hat der Zweck des Offenbarungseides keine Änderung erfahren 5 . E r er
schöpft sich nach wie vor darin, dem Gläubiger die Kenntnis derjenigen Ver
mögensgegenstände zu verschaffen, die möglicherweise dem Zugriff im Wege der 
Zwangsvollstreckung unterliegen. Auch nach der neuen Fassung des § 807 Z P O 
brauchen Vermögenswerte, die keine Rechte darstellen, nicht offenbart zu wer
den. Sie fallen auch dann nicht unter die Offenbarungspflicht, wenn sie auf eine 
Frage des Richters gemacht worden s i n d 6 . Der Schuldner muß seine Angaben 
zwar richtig und vollständig machen, aber eben nur, soweit er diese Angaben 
überhaupt zu machen braucht. D ie Einfügung des Wortes »richtig« in § 807 Z P O 
bedeutet nicht, daß nun jede Unrichtigkeit, auch diejenige, die, wei l sie nicht 
den Zweck des Offenbarungseides dient, nicht in den Rahmen der Offenbarungs
pflicht fällt, zu einem, vollendeten Meine id führt. D ie erste Entscheidung des 
B G H zu §§ 154 StGB, 807 Z P O nach der Rechtsänderung 7 war insofern mißver
ständlich, als danach der E i d nun nicht nur die Vollständigkeit, sondern auch die 
Richtigkeit der Angaben umfassen soll. Deswegen mache ein Schuldner, der in 
einem Vermögensverzeichnis Vermögensstücke als ihm gehörig bezeichnet, die 
ihm in Wahrheit nicht gehören, unrichtige Angaben zu den Punkten, auf die sich 
seine Offenbarungspflicht bezieht. Au f diese Erkenntnis gestützt behauptet 
Mäurach8, daß der Schuldner weder Akt iva, noch Passiva fingieren dürfe. Dem 
steht entgegen, daß die Forderung, die Angaben richtig und vollständig zu 
machen, sich nur auf solche Angaben beziehen kann, die in den Rahmen der 
Offenbarungspflicht fallen. Auch nach dem neuen Rechtszustand brauchen die 
Passiva nicht im Offenbarungseid angegeben zu werden 9 , da durch die Gesetzes
änderung eben nur die Offenbarungspflicht in ihrem Umfang geändert wurde, 
soweit das in § 807 I 2 Z P O dargelegt ist. Deshalb ist ein Offenbarungseid nur 
dann »falsch« im Sinne des § 154 StGB, wenn der Vollstreckungsschuldner eine 
Tatsache unrichtig angibt, zu deren Offenbarung er verpflichtet ist. 

2. Neben dem Umfang der Eidespflicht ist weiterhin der Gegenstand des Eides 
für die Auslegung des § 154 S tGB von Bedeutung. D ie Frage, ob ein E i d »falsch« 
ist, bestimmt sich durch eine Gegenüberstellung der Aussage und des Gegen-

4 R G D J 1937, 315; Schönke-Schröder StGB 7. Aufl. § 154 Note IV. Folgerichtig muß 
auch der Vorsatz des Täters den Umfang der Eidespflicht umfassen (BGHStr. 1, 148). 

5 Bezeichnenderweise greift der B G H (BGHStr. 8, 399) zur Begründung seiner Ansicht, 
daß Rechtsverhältnisse, aus denen noch keine Forderungen erwachsen sind, der Kun
denkreis und ein Handelsgeschäft ohne pfändbare Vermögensgegenstände nicht unter 
§ 807 ZPO fallen, auf die vor der Rechtsänderung liegenden Entscheidungen des R G 
{42, 424 ff.; 68, 130; 71, 300) zurück. 

β BGHStr. 8, 399 = N J W 56, 599. 
7 BGHStr. 7, 375 = NJW 55, 1236 = M D R 55, 753. 
8 Lb II 2. Aufl. S. 567. 
9 Schönke-Schröder a.a.O. § 154 Note IV. 3; für den alten Rechtszustand RG 71, 360 

mit abl. Anm. Schaffstein in JW 1937, 3214. . 
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Standes der Aussage. Was Gegenstand des Eides ist, darüber stehen die objektive 
und die subjektive Eidestheorie i n Streit. D ie objektive Theorie bezeichnet eine 
Aussage dann als falsch, wenn sie nicht mit dem der Realität angehörenden Ersehet-
ntmgsbild des dargestellten Vorganges übereinstimmt, die subjektive Theorie 
dann, wenn ein Widerspruch zwischen der Aussage und dem dem Bewußtsein 
des Aussagenden zugehörenden Vorstellungsbila besteht. Kürzer, wenn auch un
genauer ausgedrückt, ist »falsch« nach der objektiven Theorie ein Widerspruch 
zwischen »Wort und Wirklichkeit«, nach der subjektiven ein Widerspruch 
zwischen »Wort und Wissen« 1 0 . 

Die Diskussion litt darunter, daß der Schwerpunkt auf eine erkenntnistheore
tische Erörterung verlagert wurde ohne genügende Berücksichtigung des U m -
Standes, daß Gegenstand des Eides nicht entweder der reale Vorgang oder eine 
bewußtseinsimmanente Größe ist, sondern daß beides der Fa l l sein kann. Das 
führte zu einer gewissen Oberflächlichkeit bei der Verwertung der höchstrichter
lichen Rechtssprechung, was sich exemplarisch an der Entscheidung RGStr . 68, 
278 nachweisen läßt. Das ganz auf dem Boden der subjektiven Theorie stehende 
Urte i l R G H R R 1940 Nr . 523 knüpft an sie an und Schaffstein 1 1 sieht in ihr eine 
begrüßenswerte Wendung zur subjektiven Theorie. Dagegen brandmarkt Niet
hammer 1 2 d ie gleiche Entscheidung als einen bedauerlichen Rückfall ins objektive 
Fahrwasser und auch Schröder13 vermag in ihr keine Wandlung von der objek
tiven zur subjektiven Auffassung zu erblicken. Diese Widersprüchlichkeiten be
ruhen auf einer Verkennung der Tatsache, daß ein Gericht nicht schon deswegen 
die subjektive Theorie anwendet, wenn und wei l es einmal die Aussage des 
Schwörenden mit seinem Wissen vergleicht 1 4 . Auch von der objektiven Theorie 
ist nicht bestritten worden, daß ein Wissen oder eine Überzeugung Gegenstand 
des Eides sein kann. Nur hat sie darüberhinaus — und insoweit im Gegensatz 
zu der subjektiven Theorie — behauptet, daß auch eine bewußts eins transzen
dente Tatsache zum Inhalt eines Eides werden kann. 

3. D ie erkenntnistheoretische Argumentation bei der Auslegung des § 154 StGB 
hat eine lange Geschichte. Schon B i n d i n g 1 5 war zur Begründung der von ihm 
vertretenen subjektiven Theorie davon ausgegangen, daß das, was durch den E i d 
bekräftigt werden soll, stets eine Tatsache des Innenlebens sei. Ebenso w i rd in 
R G H R R 40 Nr . 523 lapidar festgestellt, daß ein Zeuge nicht eine Tatsache, son
dern nur d ie Wahrnehmung dieser Tatsache bekunden könne. In der Lehre 
haben sich später insbesondere N ie thammer 1 6 und Schröder17 mit der erkennt
nistheoretischen Fragestellung auseinandergesetzt. W e r n e r 1 8 stützte sich ohne 
weitere Diskussion auf den Gedanken Niethammers. Der B G H , der sich in einer 
späteren Entscheidung eindeutig zur objektiven Theorie bekannte 1 9 , schenkte 

1 0 Niethammer L b 1950 S. 65. 
1 1 JW 1937, 145. 
1 2 DStrR 1940, 163. 
1 3 Unwahrer und unwahrhaftiger E id , Bln. 1939, S. 44 ff. 
1 4 Das ist auch in der nichtveröffentlichten Entscheidung des B G H in L M zu § 154 Nr. 5 

der Fal l gewesen, woraufhin Werner in einer Anm. an der gleichen Stelle dieses U r 
teil auch für die subjektive Theorie in Anspruch nahm. 

1 6 Lb 2. Aufl. II 1 S. 134. 
1 8 DStrR 1940, 161 ff.; D R Z 50, 278; L b S. 65. 
1 7 a.a.O. S. 30 Anm. 14. 
1 8 Vgl. Anm. 14. 
1 9 B G H in L M zu § 153 Nr. 6; BGHStr. 7, 147. 
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<iem erkermtru^theoretiischen Argument nur ungenügende Beachtung 2 0 . E i n e ein
gehende Besprechung dieser Frage findet sich bei Kohlrausch-Lange 2 1 . 

I I I . 

1. Be i der Interpretation des § 154 S tGB ist zunächst davon auszugehen, daß 
«ein E i d sich auf »innere« und auf »äußere« Tatsachen erstrecken k a n n 2 2 . E ine 
»äußere« Tatsache ist hierbei ein Vorgang in der bewustseinstranszendenten 
Außenwelt, eine »innere« Tatsache ist entweder eine bestimmte Uberzeugung 2 3 , 
z. B. die Gutgläubigkeit beim K a u f 2 4 , oder ein bestimmtes Wissen, das hin
wiederum zu einer äußeren Tatsache in Beziehung steht. W i e schon gezeigt 
wurde, hat gerade der letztere Fa l l zu Mißverständnissen geführt; denn dadurch, 
daß man einen E i d über eine äußere Tatsache mit einem E i d , der das Wissen 
über eine äußere Tatsache (= eine innere Tatsache) zum Gegenstand hatte, 
gleichstellte, wurde das Problem verdunkelt. D ie subjektive Theorie nahm Ent 
scheidungen, die das Wissen um eine äußere Tatsache mit der Aussage ver
glichen und so zu einer Bestrafung wegen Meineides kamen, als Beweis für ihre 
These 2 5 . Dieses Verfahren wurde durch eine uneinheitliche Rechtssprechung des 
R G unterstützt, das gelegentl ich 2 6 unterschied, ob eine Tatsache oder das Wissen 
um eine Tatsache beschworen wurde, i n anderen Entscheidungen 2 7 diese Unter
scheidung jedoch vernachlässigte. D i e subjektive Theorie bekämpfte ihrerseits 
diese Differenzierung, da sie i n ihr eine ungerechtfertigte »Verdoppelung« der 
Objektwelt im Erkenntnisphänomen s a h 2 8 , die objektive ging von ihr aus 2 9 . 

Gewiß ist der subjektiven Theorie zuzugeben, daß es nicht angeht, die straf
rechtliche Beurteilung von dem Worthut der Aussage abhängen zu lassen (a ist b ; 
ich weiß, daß a b ist). Dieser ist aber auch nicht ausschlaggebend, es genügt, 
wenn der Schwörende »sinngemäß bei dem Gericht den Anschein erweckt, als 
gebe er mit seiner Bekundung sein zuverlässiges Wissen wieder« 3 0 . Jedoch geht 
^s gar nicht allein um den Wortlaut, sondern es ist vielmehr in beiden Fällen 
der Gegenstand des Eides ein verschiedener. Wenn der Schwörende aussagt, daß 
er etwas w isse 3 1 oder daß er etwas nicht wisse 3 2 , beschreibt er nicht einen äuße
ren Vorgang, sondern sein Wissen darüber. Das, worüber er be i der Aussage 
reflektiert, ist nicht eine in der Vergangenheit liegende bewußtseinstranszendente 
Realität, sondern vielmehr eine i n der Gegenwart vorhandene, bewußtseins
immanente Idealität. Beides ist nicht gleichzusetzen 3 3 . Vor allem ist nicht stets 
und unbedingt nur das Erfahrungsioissen um einen Vorgang Gegenstand der 

2 0 In B G H L M zu § 153 Nr. 6. 
2 1 StGB 41. Aufl. Vorbem. zu § 153 IV 4 b; zust. Maurach L b II 2. Aufl. S. 560. 
2 2 Schönke-Schröder a.a.O. § 154 Note IV 1; Kohrrausch a.a.O. 38. Aufl. § 153 Note 3; 

Schröder a.a.O. S. 78 ff. 
2 3 Kohlrausch-Lange a.a.O. 41. Aufl. Vorbem. zu § 153 IV I a. E. 
2 4 Welzel Lb. 5. Aufl. S. 411; auch Werturteile: O L G Oldenburg NdsRpfl. 50, 163. 
2 5 Z. B. RGStr. 68, 278; Werner zu B G H in L M zu § 154 Nr. 5. 
2 6 RGStr. 37, 398; 68, 281. 
2 7 RGStr. 65, 27; 65, 274. 
2 3 Niethammer DStrR 40, 163 gegen RGStr. 68, 278. 
2 9 Frank StGB § 154 Note III 1; Kohlrausch a.a.O. 38. Aufl. § 153 Note 3; Schröder a.a.O. 

S. 27. 
3 0 BGH* in L M zu § 3 Nr. 2. 
3 1 B G H in L M zu § 3 Nr. 2 und zu § 154 Nr. 5. 
3 2 RGStr. 37, 395. 
3 3 RGStr. 37, 395. 
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Aussage, w ie es d ie subjektive Theorie, basierend auf dem erkenntnistheoretischen 
Satz des Bewußtseins, behauptet 3 4 , sondern oft der Vorgang se lbst 3 5 . Das ergibt 
sich aus Folgendem: Im ersteren F a l l beschwört der Aussagende, daß ein be
stimmter Vorgang abgelaufen sei und daß er davon Kenntnis habe (= innere 
Tatsache), i m zweiten dagegen nur, daß ein bestimmter Vorgang so oder so statt
gefunden habe (= äußere Tatsache). Im ersteren F a l l w i rd sein Gedankengang 
sein: Was weiß ich von diesem oder jenem Vorgang?, i m zweiten: W i e war denn 
das damals? Beschreibt er, wie er das Wissen von dem Vorgang erlangt hat, z. B . 
ich hörte, sah, schmeckte, daß . . ., so bezieht er dadurch die Entstehung seines 
Wissens i n den Aussagegegenstand mit ein. D i e Qualität der Aussage w i rd da
durch gesteigert, ebenso wie wenn der Schwörende behauptet, etwas »mit Sicher
heit« zu wissen 3 e . Auch dadurch ist diese Aussage über eine innere Tatsache von 
jener anderen, d ie nur den Vorgang widergibt, inhaltlich unterschieden. 

Ohne Bedeutung ist, daß der Schwur nach der Eidesformel »nach bestem 
Wissen« geleistet w i rd (§§ 392, 807 ZPO) . Dadurch w i rd nicht das Wissen zwin
gend zum Korrelat der Aussage 3 7 , sondern lediglich formelhaft ins Bewußtsein 
gerufen, daß der Schwörende seine Angaben sorgfältig machen muß 3 8 . Der 
Schwerpunkt dieser Formel liegt nicht darauf, daß der Aussagende sein Wissen 
beschwört, sondern darauf, daß er nach bestem Wissen, d . h . so gut es ihm mög
lich ist, Auskunft gibt. 

E s muß also klar unterschieden werden — wobei der Wortlaut nur eine unter
geordnete Rolle sp i e l t 3 9 —, ob Inhalt der Aussage lediglich ein realer Sachver
halt war oder aber ein realer Sachverhalt und das Wissen um ihn oder der Weg , 
auf dem dieses Wissen entstand. Diese Differenzierung besagt noch nichts über 
die Richtigkeit der einen oder anderen Theorie, sondern trägt nur dem Umstand 
Rechnung, daß innere und äußere Gegenstände Inhalt einer Aussage sein können, 
auch wenn es beide Ma le auf das reale Geschehen ankommt. Während bei dem 
Schwur über eine Überzeugung nur eine bewußtseinsimmanente Tatsache und 
beim Schwur über ein Wissen von einem sinnlichen wahrgenommenen Gegen
stand auch eine solche Tatsache Inhalt der Aussage ist, ist es bei einer Aussage 
über ein Objekt der Erscheinungswelt unter Außerachtlassung des Erfahrungs
weges nur der bewustseinstranszendente äußere Vorgang. Dementsprechend ist 
nur der E i d über eine äußere Tatsache problematisch, da nur hier zwei Objekte 
als mögliche Korrelate der Aussage zur Beurteilung, ob diese »falsch« i m Sinne 
des § 154 S t G B ist, zur W a h l stehen. Nur i n diesem Rahmen ist ein Streit zwi 
schen objektiver und subjektiver Theorie und eine erkenntnistheoretische Dis
kussion überhaupt denkbar. D i e erkenntniskritischen Gedanken der subjektiven 
Theorie werden also i m Folgenden nur für den F a l l auf ihre Stichhaltigkeit zu 
untersuchen sein, daß Gegenstand der beschworenen Aussage allein eine äußere 
Tatsache ist. 

2. D ie Behauptungen Bindings und Niethammers, daß menschliche Erfahrung 
stets durch die Sinnesorgane erfolgt und daß dementsprechend unmittelbar Ge
genstand der Erkenntnis nicht die reale Tatsache, sondern immer ein Vorstel
lungsbi ld dieser realen Tatsache ist, kann füglich nicht bestritten werden und ist 

M Niethammer D R Z 50, 287; R G HRR 40 Nr. 523. 
5 5 Insofern verwechselt die subjektive Theorie Entstehung und Inhalt einer Aussage 

i(Kohlrausch-Lange a.a.O. 41. Aufl. Vorbem. zu § 153 IV 4 b). 
3 6 B G H in L M zu § 154 Nr. 5. 
8 7 So RGStr. 77, 372. 
3 8 BGHStr. 7, 147 = NJW 55, 430 = JR 55, 187 mit zust. Anf. von Busch in L M 

zu § 154 Nr. 34. 
3 9 Zur Auslegung einer Aussage vgl. RGStr. 76, 94. 
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i n der Erkenntnistheorie seit Kant Allgemeingut der Philosophie. Daraus sollten 
jedoch keine voreiligen Schlüsse für die Beurteilung des Erkenntnisobjekts ge
zogen werden; denn dieser »Satz des Bewußtseins« sagt noch nichts über das 
eigentliche Erkenntnisproblem aus. Es folgt daraus weder, daß die Wirkl ichkeit 
nicht allgemeingültig erkennbar i s t 4 0 , noch daß deswegen ihre Existenz zweifel
haft wäre. Ledigl ich die nachkantische idealistische Immanenzphilosophie behaup
tete in scheinbar folgerichtiger Fortführung dieses Satzes, daß überhaupt keine 
sichere Aussage über eine reale Außenwelt möglich sei, ja — i n dem sie aus die
sem, nur den Erkenntnisweg betreffenden Satz ontologische Folgerungen zog —, 
daß man gar nicht wisse, ob eine solche überhaupt existiere 4 1 . Jeder Mensch sei 
gleichsam in seinem eigenen Bewußtsein gefangen (Solipsismus). D i e realistische 
Erkenntnistheorie hat den Immanenzstandpunkt hauptsächlich durch folgende 
Fragestellungen widerlegt: 

Wie ist es möglich, daß ein betrachtetes Objekt, wenn ich die Augen schließe oder 
weggehe, dennoch stets in gleicher Weise wieder erscheint (sog. Substratargument)? 
Wie ist es möglich, daß die Vorstellungen verschiedener Personen über das gleiche 
Objekt wenigstens partiell übereinstimmen? 
Wie ist es möglich, Traumvorstellungen von echten Wahrnehmungen zu unterschei
den, ohne eine von außen kommende Beeinflussung des Bewußtseins für letztere 
anzunehmen? 4 2 

Damit ist aber auch der erkenntnistheoretisclie Ausgangspunkt der subjektiven 
Eidestheorie erschüttert. Indem die subjektive Theorie behauptet, daß e in Zeuge 
immer nur über seine Vorstellungsbilder, nicht dagegen über das, durch das Vor
stellungsbild repräsentierte, reale Geschehen eine Aussage machen könne, verfällt 
sie i n den gleichen Fehler wie die Immanenzphilosophie. Sie übersieht, daß E r 
kenntnis sich gerade dadurch auszeichnet, daß sie über das Bewußtsein hinaus
greift und zum Erfassen bewußtseinstranszendenter Objekte fähig ist. Der E r 
kenntnisvorgang spielt sich nicht nur i m erkennenden Bewußtsein ab, sondern 
ist zweiseitig durch Subjekt und Objekt best immt 4 3 . Deswegen ist es von unter
geordneter Bedeutung, daß das Objekt auch durch ein Vorstellungsbild im Be
wußtsein repräsentiert wird. 

A n dem bewußtseinsmonistischen Ausgangspunkt krankt auch die ausführliche 
Analyse Schröders. E r leugnet die Möglichkeit unmittelbarer Erkenntn i s 4 4 und 
die Möglichkeit allgemeingültiger Erkenntn is 4 5 , da es keinen für alle Individuen 
gemeinsamen Erkenntnisgegenstand gebe, sondern nur eine Vie lzahl von subjek
tiven Abbi ldern. Das ist die extreme Position der Immanenzphilosophie 4 e . Indem 
Schröder die Erkenntniskritik folgerichtig auch auf die Erkenntnis des Richters 
ausdehnt, s ind für ihn die bei der Interpretation des § 154 S tGB zum Vergleich 
stehenden Größen die Vorstellungen des Richters von der Aussage des Schwören
den auf der einen Seite und seine Vorstellungen vom tatsächlichen Geschehen 
auf der anderen 4 7 . Zwar sei eine unmittelbare Erkenntnis der Realität nicht mög
lich, jedoch gebe es eine herrschende Gemeinschaftsvorstellung von der Wirk l ich-

4 0 So Schröder a.a.O. S. 71. 
4 1 Reiniger, Metaphysik der Wirklichkeit, 947; vgl. Werner in der Anm. zu B G H in 

L M zu § 154 Nr. 5. 
4 2 Kropp, Erkenntnistheorie I 1950 S. 96 ff. 
4 8 Die in der Anschauung gegebenen Gegenstände sind nicht nur bloßer Schein. Denn 

die Objekte und deren Beschaffenheiten werden in der Erscheinung als etwas wirk
lich Gegebenes angesehen (Kant, Kritik der reinen Vernunft, transzendentale Ästhe
tik, 2. Abschnitt, Allgemeine Anmerkungen III). 

4 4 Schröder a.a.O. S. 44. 
4 5 Schröder a.a.O. S. 71. 
4 8 Ebenso Niethammer D R Z 50, 287. 
4 7 Schröder a.a.O. S. 58, 68, 75. 
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keit, eine »normale Wahrnehmungsreaktion« der Wirk l i chke i t 4 8 . »Die Wahrheit 
ist ein Produkt der menschlichen Gemeinschaft«. Wahrheit sei also keine Ent 
scheidung der Vernunft aufgrund der sinnlichen Anschauung und insofern allge
meingültig 4 9 , sondern ein Produkt der Gemeinschaft, eine Mehrheitsentscheidung. 
Der Richter schaffe die Wahrheit als »Substitut der Allgemeinheit«, er erfülle 
die »Gemeinschaftsfunktion der Wahrheitsschaffung« und sei deswegen auch 
legitimiert, seine »relativ objektive« Vorstellung als wahr zu bezeichnen und als 
Korrelat der Aussage zu benutzen 5 0 . 

Diese erkenntnistheoretischen Erörterungen und die Konstruktion einer sozia
len Wahrheit, um überhaupt noch zu einer Bestrafung wegen Meineids kommen 
zu können, führen nicht nur den subjektiven Standpunkt, soweit er sich auf den 
Bewußtseinsmonismus stützt, ad absurdum, sondern beweisen auch, daß die 
Meineidsproblematik nicht mit philosophischer Spekulation erkenntniskritischer 
Ar t lösbar ist. Denn Erkenntnis ist ein intentionaler Vorgang, der sich gerade auf 
das reale Geschehen richtet, wei l er darüber eine Aussage machen wi l l . Ob eine 
Erkenntnis wahr ist oder nicht, kann daher nur von der Ubereinstimmung von 
Vorstellung und intendiertem Objekt abhängen. Wenn man aber zugibt, daß 
neben und unabhängig vom Vorstellungsbild auch ein transzendentes Objekt 
existiert und daß das erkennende Subjekt i n der Lage ist, dieses transzendente 
Objekt — wenn auch auf dem Umweg über dessen Repräsentation im Bewußt
sein — zu erkennen und zu beschreiben, so bleibt der alte Streit zwischen subjek
tiver und objektiver Theorie trotz des erkenntnistheoretischen Argumentes unent
schieden. Denn es bleibt die Frage offen, ob man das Vorstellungsbild oder das 
Erscheinungsbild als Korrelat der Aussage verwenden wi l l . Es zeigt sich, daß eine 
Lösung der Meineidsproblematik durch die Anwendung der Erkenntnistheorien 
nicht möglich ist. D i e Auslegung gesetzlicher Bestimmungen kann nicht mit Hi l fe 
einer philosophisch-psychologischen Methode erfolgen, wie es die subjektive 
Eidestheorie versucht, sondern eben nur mit juristischen Kategorien, wenn auch 
hinter diesen stets eine philosophische Wertvorstellung stehen wird. Deswegen 
sind auch die Ausführungen des B G H zum erkenntnistheoretischen A rgument 5 1 

unzureichend. H ie r w i rd lediglich die These der Immanenzphilosophie als unrich
tig bezeichnet. Dami t ist aber die subjektive Theorie nicht widerlegt, ebensowenig 
wie sie auf diese These gegründet werden kann; denn daß es auch ein Vorstel-» 
lungsbild einer äußeren Realität gibt, ist nicht zu bestreiten. 

I V . 

1. Bei der Entscheidung der Frage, ob man der Aussage das Vorstellungsbild 
oder das Erscheinungsbild gegenüberstellen soll, um bei Diskrepanz den E i d als 
»falsch« bezeichnen zu können, muß auf Rechtsgut, Schutzrichtung und gesetz
geberischen Sinn des § 154 S tGB zurückgegriffen werden. N u r auf diesem Boden 
kann man beurteilen, ob ein Abweichen von der Überzeugung oder ob ein Ab 
weichen von der Realität, ob die Unwahrhaftigkeit oder ob die vorsätzliche 
Wiedergabe einer Unwahrheit — die stets eine Unwahrhaftigkeit zugleich ist — 
strafwürdig ist. A ls letzte juristische Positionen treten sich hier Handlungsunwert 
und Erfolgsunwert als mögliche Ausgangspunkte der Verbrechensbetrachtung 

4 8 Schröder a.a.O. S. 72. 
4 9 Gerade, daß ein Irrtum als solcher erkannt werden kann, beweist dies. 
6 0 Schröder a.a.O. S. 74 f. 
5 1 B G H in L M zu § 153 Nr. 6. 



404 Β ADURA - ERKENNTNISKRITIK U N D POSITIVISMUS 

gegenüber5 2. Inwieweit darüber eine generelle Entscheidung möglich oder wün
schenswert ist, kann dahinstehen. Sie kann und muß für die diskutierte Proble
matik nur unter dem Blidcwinkel eines Tatbestandes, nämlich des § 154, versucht 
werden. Es darf nicht von einer apriorischen These auf einen einzelnen Tatbe
stand geschlossen werden, sondern es muß der einzelne Tatbestand im Sinne 
eines induktiven Vorgehens am Anfang der Analyse stehen. 

Die geschilderte Kontroverse geht jedoch noch tiefer. E ine Pönalisierung der 
Unwahrhaftigkeit bedeutet die Erhebung eines »irrational-ethischen« Moments 
zum Rechtsgut des § 154, nämlich einer besonders gearteten Pfl ichtverletzung 5 3 . 
D i e Aussagedelikte werden dadurch zu Verstößen gegen den inneren Anstand, 
Treu und Glauben u. ä. 5 4. Demgegenüber bedeutet die Bestrafung der Unwahr
heit, daß der Unrechtsgehalt des Meineides »rein rationalistisch« in der Schädi
gung oder Gefährdung der Rechtspflege gesehen w i r d 5 5 . Damit erscheint der 
Streit zwischen objektiver und subjektiver Theorie als ein Streit zwischen der 
rational-positivistischen und der irrational-naturrechtlichen Richtung in der Rechts
philosophie. Zwischen beiden Standpunkten ist eine Entscheidung auf juristischer 
Ebene nicht möglich, da sie weltanschaulich und damit axiomatisch fundiert sind. 
Sinn und Zweck der betreffenden Bestimmung können daher nur eine Hi l fe
stellung für die Entscheidung b i e t en 5 6 . 

2. Zweck des Eides als Beweismittel ist die Aufhel lung unbekannter oder nur 
widersprüchlich bekannter Vorgänge. Das Gericht ist an dem objektiven Ge
schehen, nicht aber an der Vorstellung des Zeugen über den Hergang inter
essiert 5 7 . Nicht die Lüge schlechthin ist strafbar, sondern nur die Lüge vor Ge
richt, wenn sie i m Rahmen der Beweisaufnahme ausgesprochen w i rd und dadurch 
die Richtigkeit der richterlichen Entscheidung gefährdet5 8. Nu r insoweit verletzt 
die Lüge aber die Rechtspflege, als sie zugleich eine Unwahrheit ist. Es ist nur 
eine scheinbare Ungerechtigkeit, wenn der Schwörende, der zwar gegen seine 
Uberzeugung aussagt, aber dabei zufällig das Richtige trifft, besser wegkommt, 
als derjenige, der nicht nur lügt, sondern auch noch das Geschehen unwahr dar
stellt. Dieser Rechtsfall, vom R G zuletzt i m Sinne der subjektiven Theorie ent
schieden 5 9 , ist e in Paradebeispiel für das Auseinanderfallen der Ergebnisse von 
objektiver und subjektiver Theorie. E s decken sich hier zwar Aussage und E r 
scheinungsbild, nicht aber Aussage und Vorstellungsbild. D i e objektive Theorie 
muß untauglichen Versuch 6 0 , die subjektive Theorie vollendeten Meineid an
nehmen. 

M Mezger L K Vorbem. zu § 153 Note 3. 
5 8 Binding Lb . 2. Aufl. II 1 S. 133, II 2 S. 375 Anm. 3. 
6 4 Maurach Lb. II 2. Aufl. S. 560. 
5 5 Schaffstein JW 1937, 146. 
6 6 Zu dem ganzen Gedankengang vgl. Kohlrausch-Lange a.a.O. Vorbem. zu § 153IV 4, 
6 7 Maurach Lb. II 2. Aufl. S. 559 f.; Schröder a.a.O. S. 136. 
6 8 Schröders Forderung de lege ferenda, nicht die Aussage einer Unwahrheit, sondern 

die Unwahrhaftigkeit zu bestrafen (Schröder a.a.O. S. 137), beruht auf seiner erkennt
niskritischen Position. Der Schwörende sei zu einer »wahren« Aussage mangels der 
Möglichkeit allgemeingültiger Erkenntnis nicht fähig. Es könne daher von ihm nur 
eine »wahrhaftige« Aussage überhaupt verlangt werden (a.a.O. S. 134). 

5 9 RGStr. 77, 372. 
6 0 iRGStr. 61, 159: versuchter Meineid, wenn jemand mit dem bedingten Vorsatz etwas 

Falsches zu sagen, einen in Wirklichkeit den Tatsachen entsprechenden Offenbarungs
eid geleistet hat; R G JW 1933, 2703 Nr. 12 mit zust. Anm. von Doerr; Schönke-
Schröder a.a. O. § 154 Note IV 1; Frank a.a.O. § 153 Note II 2, der aber als Vertreter 
der Lehre vom Mangel am Tatbestand zur Straflosigkeit kommt; Mäurach Lb. II 
2. Aufl. S. 561. 
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Die Gerechtigkeit der Strafrechtspflege beruht auf einem exakten Schematismus 
von Tatbestandsinterpretation und Schutzrichtung des einzelnen Tatbestandes. 
Der Grundsatz »nullum crimen sine lege« zwingt zu einem strengen Positivis
mus, um Übergriffe staatlicher Gewalt an dieser gefährlichen Grenzlinie zwi 
schen dem einzelnen und der Gemeinschaft zu vermeiden. D i e Gerechtigkeit des 
Strafriditers muß daher eine positivistische, nicht aber eine — in dem erwähnten 
Sinn — naturrechtliche sein. Wenn auch die Unwahrhaftigkeit einen sittlichen 
Makel trägt, so ist das noch kein Präjudiz für die strafrechtliche Beurteilung. Der 
Rechtsstaat ist in der Strafrechtspflege nicht Hüter einer sittlichen Wertordnung, 
sondern des gesetzten Rechts. Im übrigen — u m auf das oben genannte Beispiel 
einzugehen — haftet d ie gleiche scheinbare Ungerechtigkeit jedem Versuch an, 
da bei ihm eben der Er fo lg »zufällig« hinter der Intention des Täters zurück
bleibt. D i e Existenz der Rechtsfigur des Versuchs zeigt, daß der Erfo lg einer 
Handlung bei der strafrechtlichen Betrachtung nicht ganz aus dem Spiel bleiben 
kann. 

Der Meine id schützt eines der bedeutsamsten Beweismittel der Gerichtsbarkeit 
und damit die Möglichkeit einer korrekten Rechtsfindung β 1 . Der Meine id ist da
her als ein Verstoß gegen die Rechtspflege anzusehen 6 2 . Diese Auffassung liegt 
auch dem Beschluß des Großen Strafsenats des B G H 6 3 zugrunde. Damit hat diese 
Entscheidung nicht nur den sakralen Charakter des Eides seiner strafrechtlichen 
Relevanz beraubt, sondern auch i n der Frage des Rechtsgutes des § 154 S tGB 
nicht den irrational-naturrechtlichen, sondern den positivistischen Standpunkt 
eingenommen. 

Poena extraordinaria 
(Zugleich eine Entgegnung zu GA 1955, S. 40 ff.) 

Von Dozent Dr. Jürgen Baumann, Münster 

Während die Verdachtsstrafen des gemeinen Rechts modernem, aber auch 
schon dem liberalen Strafrechtsdenken unerträglich erschienen 1, w i rd eine i m 
Ergebnis ähnliche Erscheinung heute widerspruchslos hingenommen. D ie Rege
lung in den Entschädigungsgesetzen, daß ein Entschädigungsanspruch ausge
schlossen ist, wenn der Verurteilte oder Verhaftete diese Situation vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, § 1 Abs. 4 Strafhaftentschädigungsgesetz 
und § 2 Abs. 1 Untersuchungshaftentschädigungsgesetz, hat nunmehr durch das 
3. Strafrechtsänderungsgesetz auch in die Kostenvorschrift des § 467 StPO E i n 
gang gefunden. In § 467 Abs. 2 S. 2 w i rd nunmehr aiisdrücklich auf die Rege
lung in § 2 UHaftEntsch.Ges. verwiesen. E ine Auslagenerstattung ist also aus
ausgeschlossen, wenn der freigesprochene Angeschuldigte vorsätzlich oder grob 
fahrlässig das Verfahren herbeigeführt hat und sie kann ausgeschlossen werden, 
wenn die Tat unmoralisch, Rauschtat oder Vorbereitungshandlung war, oder 
wenn der Freigesprochene ohne bürgerliche Ehrenrechte, unter Polizeiaufsicht 
oder aber ehemaliger Arbeitshäusler oder Zuchthäusler war. 

6 1 Schutzobjekt des § 154 StGB ist die Reinheit der Beweisführung (Welzel a.a.O. S. 411). 
6 2 RGStr. 73, 147; Mezger L K Vorbem. zu § 153 Note 3; Schönke-Schröder a.a.O. Vor

bem. zu § 153 Note II; Olsh Vorbem. zu § 153 Note 1; Frank a.a.O. Vorbem. zu 
§ 153; Maurach Lb . II 2. Aufl. S. 559. 

w BGHStr. 8, 301; vgl. auch schon B G H NJW 51, 610. 
1 Vgl. Glaser in Holzendorff I, 12; v. Hippel, Strafprozeß S. 24, 37, 40; v. Kries, Straf

prozeßrecht S. 52 ff.; Peters, Strafprozeß S. 53, 56. 


